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1. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2, BauGB, § 22 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung: Ganzjahresbad, s. auch textliche Festsetzungen Nr. 1

FH 42 m NHN = Firsthöhe als max. zulässige Höhe der baulichen Anlagen über NN

    (§ 18 BauNVO), s. textliche Festsetzung Nr. 2

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistung

    des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf,

    Flächen für Sport-   und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

3. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Zweckbestimmung: Ganzjahresbad

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes

(§ 9 Abs. 6a Satz 1 BauGB)

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet

7. Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und

Gemeinschaftsanlagen, hier: Stellplätze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB)

Risikogebiete im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG:

Überflutungsbereich im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ      )

Grundlage: Im Teilbereich A: "Hydraulisches Gutachten zum Ganzjahresbad Nienburg",

in den Teilbereichen B und C: "Überregionaler Maßnahmenplan zum Schutz vor Hochwasser für

die Mittelweser"

Vermerke (§ 9 Abs. 6a Satz 2 BauGB)

Risikogebiete im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG:

Überflutungsbereich im Falle eines extremen Hochwassers (HQ           )

Grundlage: "Überregionaler Maßnahmenplan zum Schutz vor Hochwasser für die Mittelweser"

in allen Teilbereichen des Bebauungsplans

Sonstiges

Gebäudegrundriss des Freizeitbades aufgrund der Planungen des

Ing.-Büros Aqualon de Witt, Janßen + Partner, Bad Zwischenahn

(Hinweis, unverbindlich)

1/2/3

Höhenpunkt über Normalhöhennull aus der Geländeaufnahme des Vermessungsbüros Sprenger, Bassum

FH=42 m

  NHN

25,11

8. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

4. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Badeplatz, Freibad

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

    und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Erhalten von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Erhalt von sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

vor schädlichen Einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB), s. textliche Festsetzung Nr. 7

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen,

hier: Abgrabung zur Schaffung von Ausgleichsretentionsraum i. S. v. § 78 Abs. 2 Nr. 5 WHG

5. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von

    Bodenschätzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

St

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des

Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

(z. B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO)

Flächen bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere

Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen

Naturgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB), s. textl. Festsetzung Nr. 6

Telekommunikationsknoten (unter GOK)

zu beseitigende bauliche Anlagen

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

St*

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und

Gemeinschaftsanlagen, hier: Stellplätze, s. Textfestsetzung Nr. 1.2

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Altstandort "Ehemaliger städtischer Bauhof"

(Hinweis)

100

extrem

Teilbereich C

(Ausgleichsretentions-

maßnahmen

Priorität 2)

1. Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9Abs. 1 Nr. 5 BauGB) / Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1

BauGB)

1.1 Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf - Ganzjahresbad            3 -  sind gemäß § 31 Abs. 1 BauGB

ausnahmsweise einem Hotel zugeordnete Nutzungen und bauliche Anlagen zulässig, wenn diese  dazu

dienen, einen direkten Zugang vom Hotel in den Schwimmbadbereich zu gewährleisten, und im

Erdgeschossbereich weiterhin die öffentliche Nutzung Ganzjahresbad vorherrscht.

1.2 Innerhalb der mit "St*" gekennzeichneten Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und

Gemeinschaftsanlagen sind auch andere dem Ganzjahresbad zugeordnete Nutzungen  zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

2.1 Innerhalb des Geltungsbereichs dürfen Gebäude oder bauliche Anlagen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4

BauNVO die festgesetzten maximalen Firsthöhen nicht überschreiten. Unter maximaler Firsthöhe ist die

Höhenlage der obersten Dachbegrenzungskante zu verstehen. Maßgebend ist das eingedeckte Dach.

2.2 Dachaufbauten wie Oberlichter, Lüftungs- und Abluftanlagen oder aufgeständerte Solaranalgen dürfen die

festgesetzte Höhe baulicher Anlagen um bis zu 2,00 m überschreiten. Die Höhenbeschränkungen gelten nicht

für Schornsteine und Antennen.

2.3 Sonstige geringfügige Überschreitungen der Höhenbeschränkungen können gemäß § 31 Abs. 1 BauGB

zugelassen werden, wenn deren Einhaltung aus technischen Gründen nicht möglich ist oder der Nachweis

erbracht wird, dass diese Überschreitung für den Betriebsablauf erforderlich ist. Die jeweiligen Ausnahmen

sind auf die aus immissionsschutztechnischen Gründen technisch notwendigen Höhen zu begrenzen.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

3.1 Die gesamte Fläche für den Gemeinbedarf ist überbaubare Grundstücksfläche.

3.2 Im Bereich der Grünfläche, Zweckbestimmung: Badeplatz, Freibad, ist auf maximal 300 m² Fläche die

Errichtung von dem Betrieb des Ganzjahresbades dienenden baulichen Anlagen zulässig, wenn diese

aufgeständert auf 26,00 m errichtet werden oder durch andere bauliche Maßnahmen sichergestellt ist, dass

zusätzlicher Retentionsraum nicht verloren geht Auf weiteren 500 m² der als Grünfläche festgesetzten Fläche

sind dem Betrieb des Ganzjahresbades dienende bauliche Anlagen zulässig, wenn diese den Retentionsraum

nicht beeinträchtigen. Dies ist anzunehmen, wenn die baulichen Anlagen die Höhe von 24,82 m im

Wesentlichen nicht überschreiten.

4. Versorgungsanlagen einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus

erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

4.1 Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf - Zweckbestimmung Ganzjahresbad - sind Anlagen zur

Erzeugung,  Nutzung und Speicherung von Energie aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und erneuerbaren

Energien gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB als untergeordneter Teil des Ganzjahresbades allgemein zulässig

4.2 Innerhalb des Plangebiets sind Anlagen für die Verteilung von elektrischer Energie allgemein zulässig,

sofern sie in bauliche Anlagen integriert sind oder sich baulich unterordnen.

5. Festsetzung der Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Innerhalb der in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gekennzeichneten Flächen, bei deren

Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere

bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, wird zum Schutz gegen

Extrem-Hochwasser (HQ                     ) für bauliche Anlagen die Fußbodenoberkante des Erdgeschosses und der

Außenschwimmbereiche einschließlich der Beckenränder eine Höhe von mindestens 26,00 m ü. NN

festgesetzt. Ausgenommen sind Bereiche mit einem geringen Schadenspotenzial wie z. B. Grünanlagen und

Stellplätze. Von der Festsetzung gemäß Satz 1 sind Abweichungen zulässig, wenn durch andere Maßnahmen

der Schutz gegen Extrem-Hochwasser-Ereignisse gewährleistet werden kann.

6. Bedingt aufschiebende Wirkung für die Zulässigkeit von Nutzungen [§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB]

6.1 Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf - Ganzjahresbad            1 - und im Bereich der Grünfläche [s.

hierzu Festsetzung Nr. 3.2]  sind die in der Planzeichnung festgesetzten baulichen Nutzungen und sonstigen

Anlagen nur zulässig, wenn der gemäß § 77 Satz 2 und § 78 Abs. 2 Nr. 5 des Wasserhaushaltgesetzes

(WHG) vorgeschriebene Ausgleichsretentionsraum gemäß 6.2 hergestellt ist.

6.2 Der Ausgleich von Retentionsraum ist durch Schaffung zusätzlichen Retentionsvolumens nach folgender

Prioritätenliste umzusetzen:

1. Teilbereich B der Planzeichnung - Halde im Bereich der Abbaugewässer im Weserbogen:

Schaffung von 1.800 m³ zusätzlichen Retentionsraums durch Teilabgrabung der Halde. Das Volumen von

1.800 m³ ist unterhalb der HQ     - Wasserspiegellage von 25,25 m ü. NN nachzuweisen.

2. Teilbereich C der Planzeichnung - Dreiecksfläche zwischen Brückenstraße, Wesertor und

Famila-Verbrauchermarkt

Schaffung von 1.800 m³ zusätzlichen Retentionsraums durch Abgrabung der o. g. Fläche. Der Nachweis des

Ersatzretentionsraums darf in der Fläche der Priorität 2 ausschließlich erfolgen, wenn seitens der Unteren

Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg/Weser der Ausgleich auf der Fläche der Priorität 1 aus

naturschutzfachlichen Gründen versagt worden ist.

3. Nachweis des Ersatzretentionsraums an anderer Stelle

Ausnahmsweise kann in Abstimmung mit der der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nienburg/Weser

der Ausgleich von Retentionsraum von 1.800 m³ auch an anderer Stelle erfolgen, wenn der Bereich außerhalb

eines bereits bestehenden HQ     - Überschwemmungsgebietes liegt und keine anderen fachlichen Bedenken

gegen die Fläche vorliegen.

6.3 Abweichend von Festsetzung Nr. 6.1 können bauliche Nutzungen und sonstige Anlagen innerhalb der

unter Festsetzung Nr. 6.1 beschriebenen Flächen auch dann zulässig sein, wenn die Untere Wasserbehörde

des Landkreises Nienburg/Weser auf anderer rechtlicher Grundlage die Zustimmung für Vorhaben innerhalb

der bezeichneten Flächen erteilt hat.

7. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungenund sonstigen Gefahren im Sinne

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen zu

treffenden baulichen oder sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Zum Schutz der bestehenden Nutzungen in der Nachbarschaft des Bebauungsplans wird die Anzahl der

zulässigen Stellplätze innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf auf 62 einschl. Behinderten- und

Mitarbeiterstellplätze begrenzt. Es ist eine bauliche Trennung vom nördlich liegenden Theaterplatz

vorzunehmen.

7.2 Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ist ausnahmsweise abweichend von Festsetzung Nr. 7.1 eine höhere Anzahl

von Stellplätzen innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf und eine Verbindung mit dem nördlichen

angrenzenden Theaterparkplatz zulässig, wenn die Einhaltung der Richtwerte gemäß Nr. 6.1 der Sechsten

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) durch bauliche

Vorkehrungen, organisatorische Maßnahmen und/oder aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens

gewährleistet werden kann.

8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

8.1 Auf der als Grünfläche festgesetzten Fläche sind je angefangene 350 m² mindestens ein mittelgroßer

Laubbaum oder zwei kleine Laubbäume oder fünf Sträucher (s. Pflanzliste 1 und 2 gem. Festsetzung 8.11) zu

pflanzen. Bei Gehölzausfall ist wertgleicher Ersatz zu pflanzen. Die Gehölzpflanzungen sind im Zuge der

Grünflächenherstellung durchzuführen.

8.2 Die KFZ-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materialien (z. B. wasserdurchlässigem Betonstein,

Rasenfugenpflaster) zu befestigen. Der dafür erforderliche Aufbau muss den Regeln der Technik entsprechen

und eine dauerhafte Versickerung ermöglichen, sofern die Bodenverhältnisse dies ermöglichen.

8.3 Je angelegte zehn PKW-Stellplätze ist ein Laubbaum der Pflanzenliste 1 im räumlichen Zusammenhang

mit den Stellplätzen zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind spätestens in der auf die Fertigstellung der

Stellplätze folgenden Pflanzperiode durchzuführen.

8.4 Sämtliche Maßnahmen für die Festsetzungen sind fachgerecht nach DIN 18915, DIN 18916 und DIN

18917 auszuführen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die Gehölzpflanzungen beträgt 3 Jahre .
Bei der Gehölzauswahl wird auf standortheimische Arten sowie auf Arten mit gestalterischer und ökologischer

Bedeutung zurückgegriffen. Zur Sicherung / Verankerung von Hochstämmen sind jeweils 3 Baumpfähle zu

verwenden.

8.5 Alle Gehölzflächen sind nach der Pflanzung flächendeckend mit einer 10 cm mächtigen Schicht aus

Rinden abzudecken. Alle anzupflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Alle dem Baubetrieb

ausgesetzten zu erhaltenden Bäume und Hecken sind im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich gemäß DIN

18920 zu schützen.

8.6 Das auf den Dach- und Freiflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu

versickern, sofern der Bodenaufbau dies zulässt.

8.7 Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten sonstigen Bepflanzungen - Heckeneinfriedung -

sind an der Südgrenze des Plangeltungsbereichs zu mindestens 80 %, an der West- und Nordgrenze des

Plangeltungsbereichs zu mindestens 30 % zu erhalten.

8.8 Die in Teilbereich B festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft ist nach der Abgrabung [ s. textl. Festsetzung Nr. 6.2 Nr. 1 ]  als naturnahe

Auenlandschaft herzustellen. Im Zuge der Abgrabung sind Steilwände als Ersatzlebensräume für Eisvogel

(Alcedo atthis) und Uferschwalbe (Riparia riparia) zu belassen bzw. herzustellen. Es ist pro 30 m²

abgegrabener Fläche ein Baum anzupflanzen.

8.9 Die in Teilbereich C festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft ist nach der Abgrabung [ s. textl. Festsetzung Nr. 6.2 Nr. 2 ]  als extensiv

bewirtschaftetes Nassgrünland oder sumpfiges Weiden-Auengebüsch in Vergesellschaftung mit Röhrichten

herzustellen. Bei der Herstellung des Retentionsraumes sind die linear ausgebildeten Gehölzstrukturen in den

Randzonen zu erhalten.

8.10 Die Beseitigung der als zu erhalten festgesetzten Bäume, Büsche und sonstige Bepflanzungen ist

ausnahmsweise zulässig, wenn diese im Bereiche durch Gebäude, Schwimmbecken oder technische

Anlagen überbaut werden. In diesem Fall und bei Abgängigkeit sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

8.11 Artenverwendungsliste

Stadt Nienburg/Weser

Bebauungsplan Nr. 160

"Ganzjahresbad"

Q:\Bauleitplanung\Bebauungspläne\Nr 160 Ganzjahresbad\Planung\Urschrift 20121126.dwg

Planzeichnung  Teilbereich C (Maßstab 1 : 1000)

Planzeicherklärung (§ 9 Abs. 1 und 7 BauGB)

Hinweise

Präambel

Verfahrensvermerke
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Textliche Festsetzungen

Aufhebung von Bebauungsplänen

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans tritt der Bebauungsplan Nr. 82 "Meerbachmündung", 1. Änderung,

außer Kraft.

Archäologische Fundstellen

Das Plangebiet deckt sich weitgehend mit Teilen der bastionären Befestigungsanlage des 17./18. Jahrhunderts. Mit dem Auftreten

archäologischer Bodenfunde ist daher innerhalb des Plangebietes zu rechnen. Die genannten Fundstellen sind Kulturdenkmale i. S. v.

§ 3 Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es einer Genehmigung der

unteren Denkmalschutzbehörde, die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmigung zu beantragen

ist. Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen,

Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig. Sie müssen der zuständige Kommunalarchäologie, der Unteren

Denkmalschutzbehörde der Stadt Nienburg/Weser sowie dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich gemeldet

werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert

zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Altablagerungen

Der Plangeltungsbereich befindet sich  im Bereich der Altablagerung "Mindener Landstraße".  Die Untere Bodenschutzbehörde des

Landkreises Nienburg/Weser hat darauf hingewiesen, dass Erdarbeiten im Plangebiet durch einen Altlasten-Sachverständigen zu

begleiten sind.

Telekommunikationsanlagen

Innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen - hier: Stellplätze - befinden

sich Telekommunikationsanlagen, die bei Bauausführung zu schützen und zu sichern sind. Sollten Umverlegungen dieser Anlagen

erforderlich werden, so benötigen die Anlagenbetreiber mindestens drei Monate vor Baubeginn einen Auftrag, um eine Planung und

Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können
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Planzeichnung Teilbereiche A und B (Maßstab 1 : 1000)
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